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Zusammenfassung

Der Paritatische Gesamtverband begriiSt die Einfiihrung der Europaischen Digitalen Identitats-
Wallet (EUDI Wallet) grundsatzlich. Als 6ffentliche digitale Infrastruktur birgt sie das Potenzial,
Verwaltungsverfahren zu vereinfachen, Nachweispflichten zu reduzieren und digitale Teilhabe zu
starken.

In der vorliegenden Ausgestaltung sieht der Paritatische jedoch erheblichen
Nachsteuerungsbedarf, um soziale Gerechtigkeit, Grundrechte, Barrierefreiheit und die
Lebensrealitdten vieler Menschen angemessen zu berticksichtigen. Die EUDI Wallet darf kein rein
verwaltungs- oder wirtschaftsgetriebenes Digitalinstrument werden, sondern muss so gestaltet
sein, dass sie allen Menschen offensteht, ohne neue Ausschliisse oder faktische Nutzungspflichten
zu erzeugen.

Zentral aus Paritatischer Sicht ist: Digitale Identitat ist kein rein technisches Thema, sondern
berihrt grundlegende Fragen von Teilhabe, Schutz, Unterstiitzung und Verantwortung.

1. Grundsatzliche Bewertung

Der Paritatische erkennt an, dass
¢ die nationale Umsetzung der EU-Vorgaben verpflichtend ist,
e eine europaweit interoperable digitale Identitat Verwaltungsprozesse erleichtern kann,

o freiwillige Nutzung und Kostenfreiheit fir Blirger*innen im Entwurf verankert sind,
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o die Verortung der Wallet im 6ffentlichen Rechtsrahmen grundsatzlich zu begrilRen ist.

Diese Aspekte bilden eine wichtige Grundlage fiir Vertrauen und Akzeptanz. Zugleich greift der
Entwurf aus Sicht des Paritatischen zu kurz, wenn es um soziale Schutzmechanismen,
Unterstlitzungssysteme und alternative Zugangswege geht.

2. Chancen der EUDI Wallet aus Sicht des Paritatischen

Die EUDI Wallet kann insbesondere dann einen positiven Beitrag leisten, wenn sie gezielt sozial
ausgestaltet wird:

2.1 Vereinfachter Zugang zu Leistungen
Digitale Identifizierung und elektronische Nachweise kdnnen Antrags- und Beratungsprozesse in

der Sozialverwaltung erleichtern und medienbruchfreie Verfahren ermoglichen — vorausgesetzt,
sie bleiben freiwillig und werden durch analoge Alternativen erganzt.

2.2 Reduktion von Nachweis- und Blirokratiepflichten
Elektronische Attributs- und Nachweisfunktionen kdnnen Mehrfachvorlagen vermeiden. Dies ist

besonders relevant fiir Menschen in prekaren Lebenslagen, sofern sie verstandlich, unterstiitzend
und datensparsam umgesetzt werden.

2.3 Interoperabilitdit statt Plattformzwang
Positiv ist, dass der Entwurf grundsatzlich Offenheit flir unterschiedliche Wallet-Modelle vorsieht

und keine zwingende Bindung an ein einzelnes Nutzerkonto vorsieht.

3. Zentrale Risiken und Kritikpunkte

3.1 Risiko digitaler Exklusion
Der Referentenentwurf geht implizit von einer digital kompetenten, technisch gut ausgestatteten

und dauerhaft handlungsfahigen Nutzer*innenschaft aus. Fiir viele Menschen entspricht dies nicht
der Realitat.

Aus Paritatischer Sicht besonders kritisch sind:
o fehlende verbindliche Regelungen zu analogen und assistiven Alternativen,
o geringe Regelungstiefe zu Unterstiitzungsangeboten fiir vulnerable Gruppen,

¢ hohe technische Komplexitdt der Wallet-Nutzung (z. B. Zertifikate, Signaturen,
Rechteverwaltung).

Die EUDI Wallet darf nicht als vorgeschaltete Zugangshiirde fiir staatliche oder soziale Leistungen
wirken.

3.2 Verschiebung sozialer Verantwortung auf Einzelne
Die Wallet-Logik verlagert die Verantwortung fir Identitatsverwaltung, Datensicherheit,

Rechtefreigaben und mogliche Fehlerfolgen weitgehend auf einzelne Nutzer*innen. Dies ist fur
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viele Menschen — etwa mit Behinderungen, mit Migrationsgeschichte, mit geringer formaler
Bildung oder in instabilen Lebenslagen — realitatsfern.

Ohne systematische Beratung, Schutzinstanzen, soziale Begleitung sowie klare Haftungs- und
Korrekturmechanismen besteht die Gefahr einer strukturellen Uberforderung einzelner Personen.

3.3 Unzureichende Regelung von Vertretung und Assistenz
Insbesondere § 9 zu Personenidentifizierungsdaten (PID) setzt stillschweigend voraus, dass

Identitat individuell, eindeutig und eigenstandig verwaltet wird. Es fehlen klare Regelungen dazu,

e wie Vertretung bei eingeschrankter Geschaftsfahigkeit, Betreuung oder Assistenz
abgebildet wird,

e wie Rechte- und Datenfreigaben rechtssicher durch Dritte erfolgen konnen.

Fragen der Vertretung, Assistenz und rechtlichen Verantwortung bleiben im Gesetzentwurf
unbehandelt, obwohl sie fir viele Nutzer*innen keine Ausnahme, sondern Voraussetzung von
Teilhabe sind.

3.4 Risiko sozialer Profilbildung und struktureller Diskriminierung
Der Paritatische sieht das Risiko, dass die EUDI Wallet im Zusammenspiel mit standardisierten

Attributen sowie automatisierten und ggf. Kl-gestlitzten Entscheidungsverfahren zur Grundlage
sozialer Profilbildung werden kann.

Auch bei formell rechtmaRiger Datennutzung besteht die Gefahr, dass Identitats- und
Attributsdaten faktisch zur Vorstrukturierung sozialer Entscheidungen genutzt werden, etwa durch
automatisierte Plausibilitatsprifungen, Risikoeinschatzungen oder priorisierende Verfahren.
Solche Mechanismen kénnen bestehende Ungleichheiten reproduzieren und verstarken, ohne
dass dies fir Betroffene transparent oder unmittelbar nachvollziehbar ist.

Besonders gefdahrdet sind Menschen in prekaren Lebenslagen, mit Unterstiitzungs- oder
Assistenzbedarf, mit Migrationsgeschichte oder mit komplexen sozialen Situationen. Fir sie kann
digitale Identitat — ungeachtet der rechtlichen Zuldssigkeit einzelner Verfahren — zu einer stillen
Bewertungsgrundlage werden, die zu haufigeren Priifungen, héheren Nachweisanforderungen
oder restriktiveren Entscheidungen fiihrt.

Datenschutzrechtliche Vorgaben allein bieten hierfiir keinen ausreichenden Schutz. Erforderlich
sind zusatzliche soziale Leitplanken, die sicherstellen, dass digitale Identitat nicht zur Grundlage
struktureller Benachteiligung wird und dass automatisierte Verfahren soziale Rechte nicht faktisch
einschranken.
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3.5 Fehlende Rolle der Zivilgesellschaft
Der Entwurf kennt Behorden, private Anbieter, Wirtschaftsakteure und Nutzer*innen — nicht

jedoch soziale Trager als eigenstandige Akteure. Dabei sind Einrichtungen der Freien
Wohlfahrtspflege fiir viele Menschen die alltagliche Schnittstelle zu Staat und Verwaltung.

Zivilgesellschaftliche Trager arbeiten bereits heute faktisch mit Identitat, Nachweisen, Klarungs-
und Vertretungssituationen. Diese Rolle bleibt im Gesetzentwurf jedoch regulatorisch unsichtbar
und ungeregelt.

4. Experimentierklauseln und Einsatz neuer Technologien

Der Paritatische erkennt die Bedeutung von Innovationsspielrdumen an. Experimentierklauseln,
insbesondere im Zusammenhang mit Kl-gestlitzten Verfahren oder neuen Formen der
Identitatsprifung, bergen jedoch erhebliche soziale Risiken.

Im Zusammenhang mit Experimentierklauseln und dem Einsatz automatisierter oder Kl-gestiitzter
Verfahren sieht der Paritatische besondere Risiken sozialer Selektion und Diskriminierung.
Innovationsspielraume dirfen nicht dazu fihren, dass neue Technologien ohne ausreichende
soziale Folgenabschatzung in sensiblen Bereichen sozialer Rechte erprobt werden. Insbesondere
automatisierte Vorstrukturierungen von Entscheidungen sind kritisch zu bewerten, da sie
bestehende Ungleichheiten verstdrken konnen, ohne individuelle Lebenslagen angemessen zu
bericksichtigen.

Innovation darf nicht zulasten von Schutzstandards gehen. Erforderlich sind aus Paritatischer Sicht
insbesondere:

¢ echte Freiwilligkeit der Teilnahme,

o eine verpflichtende soziale Folgenabschatzung,

e transparente Informationen zu Zweck, Dauer und Beteiligten,
o klare Beschwerde-, Korrektur- und Exit-Moglichkeiten,

o die systematische Einbindung zivilgesellschaftlicher Expertise.

5. Paritatische Leitplanken und Forderungen

Der Paritatische Gesamtverband setzt sich insbesondere fiir folgende Leitplanken bei der
Einflhrung der EUDI Wallet ein:

1. Keine faktische oder formale Nutzungspflicht der Wallet

Der Zugang zu staatlichen und sozialen Leistungen muss auch kiinftig unabhangig von der
Nutzung der EUDI Wallet gleichwertig moglich bleiben. Digitale Angebote dirfen nicht zu
einem faktischen Zugangsfilter werden, etwa durch schlechtere analoge Alternativen oder
hohere Nachweisanforderungen auRerhalb der Wallet.
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2. Verbindliche Barrierefreiheit und nutzbare Gestaltung
Barrierefreiheit muss als praktisch nutzbare Qualitat der Wallet verstanden werden. Dazu
gehoren verpflichtende Nutzbarkeitstests mit Menschen mit Behinderungen sowie
weiteren vulnerablen Nutzer*innengruppen und die verbindliche Berlicksichtigung der
Testergebnisse in der Weiterentwicklung der Wallet-Anwendungen. Der
Referentenentwurf sollte zudem klare Zustandigkeiten flir Qualitatsiiberwachung und
Nachbesserung vorsehen.

3. Rechtsklare Regelungen zu Vertretung und Assistenz
Der Entwurf geht bislang von individueller, selbststandiger Nutzung aus und lasst offen, wie
rechtmaRige Vertretung und assistierte Nutzung abgebildet werden sollen. Erforderlich
sind klare Regelungen, die Vertretung, Unterstilitzung und einfache nicht-digitale Modelle
absichern, insbesondere fiir Menschen mit eingeschrankter Handlungsfahigkeit.

4. Systematische Einbindung der Freien Wohlfahrtspflege
Trager der Freien Wohlfahrtspflege sollten als vertrauenswiirdige Begleit- und
Schutzinstanzen systematisch einbezogen werden. Perspektivisch gilt dies auch fiir die
Ausstellung bestimmter sozialer Attribute, unter klaren rechtlichen Rahmenbedingungen

und mit angemessener personeller und finanzieller Ausstattung.
5. Datenschutz als soziale Schutzfunktion

Attributsbasierte Nachweise kdnnen soziale Zugange vereinfachen, missen jedoch strikt
zweckgebunden bleiben. Eine Zusammenfiihrung von Attributen zu umfassenden Profilen oder
ihre Nutzung fur automatisierte Bewertungs- und Entscheidungsverfahren ist auszuschlieBen.

6. Gesamteinschatzung

Der Paritatische Gesamtverband begriRt die Einflihrung der EUDI Wallet als 6ffentliche digitale
Infrastruktur mit dem Potenzial, Verwaltungsverfahren zu vereinfachen und den Zugang zu
staatlichen und sozialen Leistungen zu verbessern.

In der vorliegenden Fassung bleibt der Referentenentwurf jedoch zu stark auf eine selbststandige,
digital kompetente Nutzung ausgerichtet. Unterschiedliche Lebenslagen, Unterstitzungsbedarfe
sowie Fragen der Barrierefreiheit, Vertretung und assistierten Nutzung werden nicht ausreichend
berucksichtigt.

Kritisch sieht der Paritadtische zudem das Risiko sozialer Profilbildung, insbesondere im
Zusammenspiel mit der Experimentierklausel und automatisierten oder Kl-gestiitzten Verfahren.
Die Zusammenfihrung von Attributen tGber Nutzungskontexte hinweg und ihre Verwendung fir
vorstrukturierte Entscheidungen kann bestehende Ungleichheiten verstarken und zu struktureller
Benachteiligung flhren.

Barrierefreiheit muss als praktisch Gberpriifbare Qualitat sichergestellt werden. Ohne verbindliche
Usability-Tests, klare Zustandigkeiten fir Qualitatssicherung und wirksame
Nachbesserungsmechanismen droht sie wirkungslos zu bleiben.

Aus Paritatischer Sicht braucht die Einflihrung der EUDI Wallet daher klare soziale Leitplanken:
echte Nutzungsfreiheit, verbindliche Barrierefreiheit, Schutz vor sozialem Profiling, rechtsklare
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Regelungen zu Vertretung und Assistenz sowie die systematische Einbindung zivilgesellschaftlicher
Akteure.

Kontakt: Dr. Nannette Swed, digikom@paritaet.org

Berlin, 15.04.2026

gez. Dr. Joachim Rock, Hauptgeschaftsfihrer

Seite 6 von 6


mailto:digikom@paritaet.org

	Stellungnahme des Paritätischen Gesamtverbandes zum Referentenentwurf eines Gesetzes über die Europäische Brieftasche für die Digitale Identität und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften
	(Digitale Identitätengesetz – DIdG)
	Zusammenfassung
	1. Grundsätzliche Bewertung
	2. Chancen der EUDI Wallet aus Sicht des Paritätischen
	2.1 Vereinfachter Zugang zu Leistungen
	2.2 Reduktion von Nachweis- und Bürokratiepflichten
	2.3 Interoperabilität statt Plattformzwang

	3. Zentrale Risiken und Kritikpunkte
	3.1 Risiko digitaler Exklusion
	3.2 Verschiebung sozialer Verantwortung auf Einzelne
	3.3 Unzureichende Regelung von Vertretung und Assistenz
	3.4 Risiko sozialer Profilbildung und struktureller Diskriminierung
	3.5 Fehlende Rolle der Zivilgesellschaft

	4. Experimentierklauseln und Einsatz neuer Technologien
	5. Paritätische Leitplanken und Forderungen
	6. Gesamteinschätzung


